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A 0117/2023 (FD) 

Auftrag Patrick Friker (Die Mitte, Niedergösgen): Verhältnismässige Gebühren für 

die Handänderung von Waldparzellen (10.05.2023)  

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die kantonale Gesetzgebung so anzupassen, dass die Ge-

bühren für die Handänderung von Waldparzellen so reduziert werden, dass diese den Kauf-

preis nicht übersteigen. 

 

Begründung 10.05.2023: schriftlich. 

 

Waldparzellen, welche Privatpersonen gehören, sind oft nur ein paar hundert Quadratmeter 

gross. Die Preise belaufen sich auf 1 Franken bis 2 Franken pro Quadratmeter, je nach Quali-

tät des Holzvorrates. Somit liegt der Verkaufspreis einer solchen Waldparzelle oftmals sogar 

unter 1'000 Franken. 

Die Gebühren für einen solchen Kauf bei der Amtschreiberei belaufen sich aktuell auf ca.  

1'400 Franken. Es ist also in solchen Fällen üblich, dass die Gebühren höher sind als der Kauf-

preis. 

Rund 20 % der Waldfläche im Kanton Solothurn gehören Privatpersonen. Die Anzahl der 

Privatwaldeigentümer beläuft sich auf über 5'000. Es ist von allgemeinem Interesse, dass auch 

Privatwaldbesitzer ihren Wald pflegen und bewirtschaften. Schlecht unterhaltene Wälder 

können auch den umliegenden Waldflächen schaden, da sich Schädlinge nicht an Parzellen-

grenzen halten. Wird ein Privatwald nicht bewirtschaftet und gepflegt, ist dies oft darauf 

zurückzuführen, dass der Eigentümer nicht mehr in der Lage ist, dies auszuführen, oder dass 

der Privatwald durch Erbschaft übernommen wurde und gar nie ein Interesse an einer Bewirt-

schaftung und Pflege bestand.  

In der Bevölkerung ist das Interesse durchaus vorhanden, eine Privatwaldparzelle zu erwer-

ben und diese zu bewirtschaften und zu pflegen. Auch haben öffentliche Waldeigentümer 

ein Interesse daran, Waldparzellen zu erwerben und diese in ihre Waldbewirtschaftung zu 

integrieren. 

Die aktuellen Gebühren führen dazu, dass der Verkauf einer solchen Privatwaldparzelle für 

den Verkäufer ein Verlustgeschäft ist. Anstatt die Parzelle zu verkaufen, wird diese lieber sich 

selbst überlassen, was aus den erwähnten Gründen nicht im Interesse der Allgemeinheit sein 

kann. 

Die geforderte Anpassung der Gebühren hat zur Folge, dass diese eventuell nicht mehr kos-

tendeckend sind. Aufgrund der überschaubaren Anzahl von möglichen Parzellen ist dies je-

doch in keinem Verhältnis zum Schaden, welche nicht bewirtschaftete Waldparzellen anrich-

ten. 
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